
 
          Hygienekonzept für den Spielbetrieb der  

HSG Oberhessen! 
 
 

Stand: 11.03.2022



   
Voraussetzungen für den Spielbetrieb: 

 
 

Zur Erläuterung: 
 

Unmittelbar Spielbeteiligte: Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter 
Weitere Spielbeteiligte: Sekretär, Zeitnehmer 

Zuschauer 
 
 
 

   

Einleitung:
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Vor dem Spiel und allgemein:       

    

 

Allgemein:
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Zuschauer:

Abstand, Hygiene, Dokumentation:

Grundsätzlich gilt Zutritt zur Halle nur für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete unter Beachtung der 3G Regel  
nach § 16 Abs. 1 Satz 1

4

Mund-Nasenschutz-Pflicht (OP Masken, FFP2, KN95 oder N95). Das Tragen ist in den gesamten  
Hallen der HSG Oberhessen Pflicht. Eine Abnahme der Maske ist nicht erlaubt.

Die maximalle Kapazität der Zuschauer beträgt im Moment 500 Zuschauer.

Bei negativ Getesteten darf der Test nicht älter als 24h, bzw. der PCR-Test nicht älter als 48h sein. 
Bei schulpflichtigen Kindern genügt der Nachweis über die regelmäßige Testung in der Schule (Testheft).



Spieler:

Die Registrierung aller Spielbeteiligten (Abgabe der Liste der Mannschaften) am Eingangsbereich. 

Allgemeine Vorschriften beachten:

Grundsätzlich gilt

Erwachsenenbereich: Am Spielbetrieb teilnehmen dürfen nur geimpfte, genesene oder negativ 
getestete Personen unter Beachtung der 3G Regel. 

5

Jugendbereich: Am Spielbetrieb teilnehmen dürfen nur geimpfte, genesene oder getestete Spieler. 
Für Schüler/innen, die das 18 Lebensjahr noch nicht vollendet haben, genügt das durchgängig  
geführte Testheft der Schulen. Kinder bis 6 Jahre oder Kinder die noch im Kindergarten sind, 
benötigen keinen Test. Für Schüler ab 18 Jahren gelten die Regelungen aus dem  
Erwachsenenbereich.

Für alle am Spielbetrieb beteiligten Personen gilt Maskenpflicht beim Betreten der Halle.



Schiedsrichter, ZN/SK, Trainer und Offizielle:

6

Allgemeine Vorschriften beachten:

Grundsätzlich gilt Für Schiedsrichter, ZN/SK, Trainer und Offizielle gilt die 3G-Regel. D.h. Antigentests  
(mit Zertifikat) sind ausreichend, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind.

Für alle am Spielbetrieb beteiligten Personen gilt Maskenpflicht beim Betreten der Halle.



Kabinen / Räume
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Es wird empfohlen weiterhin einen Mindestabstand von 1.50 m einzuhalten.

Hygienevorschriften beachten:

Grundsätzlich gilt

In der SR-Kabine dürfen sich max. 3 Personen aufhalten. Alle müssen Mund-Nasenschutz tragen

Die PIN-Eingabe vor und nach dem Spiel müssen durch die Mannschaftsvertreter und SR  
einzeln erfolgen

Regelmäßige Durchlüftung sowie Reinigung der Räumlichkeiten wird gewährleistet.

Kabinen werden nach dem verlassen der Heim – und Gastmannschaften desinfiziert 
und durchlüftet. Diese Maßnahme übernimmt die jeweilige Heimmannschaft.



Zugang zum Spielfeld - Auswechselbereich:
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Hygienevorschriften beachten:

Grundsätzlich gilt Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewählt

Dort wo möglich, behalten Spieler sowie Betreuer ihren angestammten Platz auf der  
Mannschaftsbank (evtl. Markierung)



Zeitnehmertisch:
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Der Laptop, das Bedienpult zur Steuerung des Anzeigensystems sowie weitere technische  
Gerätschaften sind vor und nach dem Spiel zu desinfizieren

Hygienevorschriften beachten:

Grundsätzlich gilt

Für die Kommunikation des Kampfgerichts mit den Mannschaften wird empfohlen weiterhin die  
Sicherheitsabstände einzuhalten.

Das Tragen eines Mund– Nasenschutzes ist verpflichtend.



   

Zeitlicher Ablauf:       
    

 

Allgemein:
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Aufwärmphase - Einlaufen:
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Die Reinigung bzw. Desinfektion von Toren, Bällen u.Ä. erfolgt vorab so wie bei Bedarf in der  
Halbzeit

Hygienevorschriften beachten:

Grundsätzlich gilt

Heim- und Gastmannschaft betreten und verlassen das Spielfeld über verschiedene Auf- bzw. 
Eingänge 

Jeder Spieler verfügt über eigenes Handtuch, eigene Trinkflasche usw.



Technische Besprechung:

12

Falls die Kabinengröße der Schiedsrichter im Hinblick auf ausreichende Durchlüftung, die  
Einhaltung der Abstandsregeln und der für die Durchführung der Technischen Besprechung  
erforderlichen Personenzahl nicht ausreicht, müssen angrenzende freie Räumlichkeiten 
(alternativ im Außenbereich) genutzt werden

Hygienevorschriften beachten:

Grundsätzlich gilt

An der technischen Besprechung nehmen teil: Schiedsrichter; Zeitnehmer, Sekretär sowie max.  
ein Vertreter Heim- und Gastverein

Alle Personen tragen einen Mund-Nasen-Schutz und desinfizieren sich die Hände. Die Kabine  
wird im Anschluss an das Spiel gereinigt und desinfiziert



Sonstiges:
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Anzahl und Platzierung von Spendern mit Desinfektionsmitteln, Seife etc. sollte an die jeweiligen 
Corona-Schutzverordnungen angeglichen werden.

Hygienevorschriften beachten:

Grundsätzlich gilt

„Offene Türen“ um eine bestmögliche Durchlüftung zu gewährleisten.

Die Desinfektion der Mannschaftsbänke ist nach Verlassen der Spielfläche sicherzustellen.  
Eine Reinigung / Desinfektion des Equipments ist vorzunehmen

Allgemein:



 

Zuschauer: 
Grundsätzlich gilt: Wie in anderen Handlungsfeldern ist der 
Mund-Nasen-Schutz insbesondere bei einer unzureichenden 

Einhaltung des Mindestabstandes für die nicht direkt am Spiel 
beteiligten Teilnehmer und insbesondere Zuschauer 

verpflichtend. 
 
 
 
 
 

    

Allgemein:
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Wir bitten um euer Verständnis 
und passen uns der  

Corona Schutzverordnung des Wetteraukreises 
an, für Regionen, die im  

aktuellen Sinne als  
Hotspot Regionen angesehen werden. 

  

 

Miteinander im Nebeneinander
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Bitte helft alle mit und haltet Euch im Sinne der 
Gesundheit ALLER an die Vorgaben. Diese sind 
unbedingt einzuhalten um einen reibungslosen 

Spielbetrieb gewährleisten zu können!  

Dieses Vorgehen gilt bis auf Weiteres, sobald sich  
die Vorgaben ändern, werden wir entsprechend 

anpassen! 
 
 

 
 

Allgemein:
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